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N A C H R I C H T E N  I N  K Ü R Z E

Für Kinderärzte wird in
Nordrhein-Westfalen eine
„positive Meldepflicht“ al-
ler Früherkennungsuntersu-
chungen eingeführt.Das hat
die Landesregierung kürz-
lich im Rahmen ihres Kon-
zeptes für einen wirksame-
ren Kinderschutz beschlos-
sen. Der Kinderarzt soll al-
le Kinder, die zur Vorsorge-
untersuchung kommen, an
eine zentrale Stelle melden,
zum Beispiel das örtliche Ge-
sundheitsamt, so das Minis-
terium für Generationen,Fa-
milie, Frauen und Integrati-
on (MGFFI) und das Minis-

Ärztinnen und Ärzte
müssen die ärztliche Fach-
kunde im Strahlenschutz
nach der Röntgenverord-
nung (RöV) alle fünf Jahre
aktualisieren, dasselbe gilt
für die die Kenntnisse der
Mitarbeiter nach RöV. Die
Aktualisierung erfolgt über
die erfolgreiche Teilnahme
an einer von den Ärztekam-
mern anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahme.

Alle medizinischen Fach-
angestellten (Arzthelferin-
nen), die Ihre Kenntnisse
vor dem 1. Juli 2002 erwor-
ben haben, müssen ihre
Kenntnisse im Strahlen-
schutz spätestens zum 1.Ju-
li 2007 aktualisieren (siehe
auch S.69).Danach wird die
Kenntnisbescheinigung un-
gültig. Medizinische Fach-
angestellte dürfen dann
auch unter Aufsicht nicht
mehr radiologisch tätig wer-
den, sondern müssen erst
den 90-stündigen Kenntnis-

kurs komplett wiederholen
(„Kurs zum Erwerb der er-
forderlichen Kenntnisse im
Strahlenschutz in der Rönt-
gendiagnostik für Personen
mit sonstiger abgeschlosse-
ner medizinischer Ausbil-
dung“).

Bei der Information der
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter über diese gesetzli-
chen Vorgaben sollte auch
an diejenigen gedacht wer-
den, die zum Beispiel we-
gen Kindererziehung vor-
übergehend aus dem Beruf
ausgeschieden sind und spä-
ter wieder einsteigen wollen.

Die Nordrheinische Aka-
demie für ärztliche Fort- und
Weiterbildung bietet aner-
kannte Kurse zur Aktuali-
sierung der Kenntnisse im
Strahlenschutz an. Da we-
gen der großen Anzahl der
betroffenen Personen mit
Engpässen gerechnet wer-
den muss, ist eine frühzeiti-
ge Anmeldung angezeigt.

Anmeldeschlusstermin für 
Weiterbildungsprüfungen 
Der nächste zentrale Prüfungstermin zur Anerkennung von Ge-

bieten, Teilgebieten und Zusatzbezeichnungen bei der Ärztekam-

mer Nordrhein ist der 13./14. Juni 2007. 

Anmeldeschluss: Mittwoch, 25. April 2007
Die weiteren Termine und Informationen zu den Modalitäten der

Weiterbildungsprüfungen 2007 stehen im Internet auf der Homepa-

ge www.aekno.de und im November-Heft 2006 auf Seite 20. ÄkNo

terium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales (MAGS).
Die Meldepflicht soll im Ge-
setz über den Öffentlichen
Gesundheitsdienst (ÖGDG)
festgeschrieben werden.Ge-
plant ist, durch einen Da-
tenabgleich mit der Einwoh-
nermeldestatistik Kinder 
herauszufiltern, die nicht an
den Vorsorgeuntersuchun-
gen teilgenommen haben.
Diese sollen dem Jugendamt
gemeldet werden, damit de-
ren Mitarbeiter erinnernd
oder Hilfestellung leistend
Kontakt zu den Familien auf-
nehmen können.

FRÜHERKENNUNGSUNTERSUCHUNGEN

NRW will „positive Meldepflicht“ für Kinderärzte einführen

RÖNTGENVERORDNUNG

Ärzte und Mitarbeiter müssen
Kenntnisse aktualisieren

Auf die Bedeutung der
saisonalen Influenzaschutz-
impfungen weist das Minis-
terium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen
(MAGS) hin. Eine gemein-
same Influenza-Impfkam-
pagne der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklä-
rung und des Robert-Koch-
Instituts richtet sich an die
niedergelassene Ärzte-
schaft, um bei chronisch
Kranken und älteren Men-
schen die Inanspruchnahme

der Grippeschutz-Impfung
zu fördern. Auch Personen
mit erhöhter Ansteckungs-
gefahr – vor allem medizini-
sches Personal in Kranken-
häusern und in der Alten-
pflege – sollten geimpft wer-
den. Gerade medizinisches
Personal nehme die Imp-
fung wissenschaftlichen Er-
hebungen zufolge nicht in
ausreichendem Maße in An-
spruch, so das MAGS.

Dr. Brigitte Hefer,
Ärztekammer Nordrhein

IMPFKAMPAGNE

Vor Influenza schützen

Über die Kommunen sol-
len Eltern aller Neugebore-
nen in Nordrhein-Westfa-
len ein Elternbegleitbuch
erhalten, das sowohl allge-
meine Informationen über
die kindliche Entwicklung
und wirtschaftliche Hilfen
für Familien als auch kon-
krete Hinweise zu Bera-
tungs- und Hilfsangeboten
für Eltern,Betreuungsange-
bote sowie Angebote für
Kinder und Jugendliche vor
Ort enthält. Im Februar will
die Landesregierung eine
Expertenkommission mit
Vertretern des Kinderschut-

zes, der Ärzteschaft, der
Kommunalen Spitzenver-
bände, der Jugend-, Famili-
en- und Gesundheitshilfe,
der Schulen, der Kranken-
kassen, der Wohlfahrtsver-
bände, der Polizei und der
Kirchen einrichten.Die Ex-
pertenkommission soll den
weiteren Aufbau wirksamer
Kooperationsstrukturen be-
gleiten und unterstützen.
Das Handlungskonzept zum
besseren Kinderschutz kann
im Internet unter www.
mgffi.nrw.de heruntergela-
den werden.

MFFGI/MAGS/KJ

Weitere Informationen bei
der Nordrheinische Akade-
mie für ärztliche Fort- und
Weiterbildung, Tel.: 02 11/

43 02-13 01 bis -1308, Fax:
(0211) 4302-1390, E-Mail:
akademie@aekno.de.
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